
also grundsätzlic. steigerungsfähige Menschlichkeit. Wobei die Steigerung
der Humanıtat uUuNsSsSCICS Iuns sich 1n der ege. umgekehrt proportional
dem bewegen wird, W as publizistische Aufmerksamkeit erregt. Am
menschlichsten dürtte sich ohl och immer erjenige verhalten, der CUuL,
W as sich eigentlich VOII selbst versteht oder doch VO.:  - selbst verstehen sollte

und sSe1 och unscheinbar. Wıe denn auch der ew1ge un:! allmächtige
(Gott ach eiıner Vorlesungsäußerung Luthers »Wohlgefallen hat einem
freundlichen Gesicht und eiInem reizenden Lächeln, mi1t demweinen
Angefochtenen TrOsten kann, und 7zuweilen 02 einem die Mıtmen-
schen ergötzenden un! ihre AnfechtungZTeutel jagenden gelungenen
Wıtz«27

Und vielleicht ware CS Ja nicht der schlechteste Beıtrag des Protestantiıis-
11US ZU Europa der Zukuntt, WE die Rechttfertigung des Gottlosen allein
4US Glauben verkündigt wird, da{(ß CcS5 1mM Europa der Zukunft
lachen gibt

Protessor JIr Eberhard Jüngel, Instıtut für Hermeneutik Evangelisch-
Theologischen Sem1nar der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Hölder
linstraße 6, -7400 Tübingen

))WE ING« DER CO TTILICHE TAND«?

Di1ie Ehe als Bewährungstfe. evanäelischer Frömmigkeit*

Von Eberhard Winkler

[IIe Ehe als »weltliches Ding«

Luthers Wort, die Ehe E1 e1in weltliches 1Ing oder eschätft, wurde oft
dahingehend mifßverstanden, als komme der Ehe keine geistliche edeu-
tung ach dem odell eiıner tehlinterpretierten Zweireichelehre ord

Luther, ÜOperatıones ın Psalmos. ET OSTANZT 5y 399,also grundsätzlich steigerungsfähige Menschlichkeit. Wobei die Steigerung  der Humanität unseres Tuns sich in der Regel umgekehrt proportional zu  dem bewegen wird, was publizistische Aufmerksamkeit erregt. Am  menschlichsten dürfte sich wohl noch immer derjenige verhalten, der tut,  was sich eigentlich von selbst versteht oder doch von selbst verstehen sollte  — und sei es noch so unscheinbar. Wie denn auch der ewige und allmächtige  Gott nach einer Vorlesungsäußerung Luthers »Wohlgefallen hat an einem  freundlichen Gesicht und an einem reizenden Lächeln, mit dem man einen  Angefochtenen trösten kann, und zuweilen sogar an einem — die Mitmen-  schen ergötzenden und ihre Anfechtung zum Teufel jagenden — gelungenen  Witz«27,  Und vielleicht wäre es ja nicht der schlechteste Beitrag des Protestantis-  mus zum Europa der Zukunft, wenn die Rechtfertigung des Gottlosen allein  aus Glauben so verkündigt wird, daß es im Europa der Zukunft etwas zu  lachen gibt.  Professor Dr. Eberhard Jüngel, Institut für Hermeneutik am Evangelisch-  Theologischen Seminar der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Hölder-  linstraße 16, W-7400 Tübingen  »WELTLICH DING « ODER »GÖTTLICHER STAND«?  Die Ehe als Bewährungsfeld evan3elischer Frömmigkeit*  Von Eberhard Winkler  i. Die Ehe als »weltliches Ding«  Luthers Wort, die Ehe sei ein weltliches Ding oder Geschäft, wurde oft  dahingehend mißverstanden, als komme der Ehe keine geistliche Bedeu-  tung zu. Nach dem Modell einer fehlinterpretierten Zweireichelehre ord-  27 M. Luther, Operationes in Psalmos. 1519-1521, WA 5, 399, 20—23: »... certe  credere te oportet, deo etiam placere, si fratrem hilariore vultu alloquaris, blandiuscu-  lo risu invitaris, nonnunquam et facetulo aut arguto dicterio delecteris«.  * Dieser Beitrag, den ich Ernst-Rüdiger Kiesow zum 65. Geburtstag widme, geht  auf einen Vortrag bei der Luther-Akademie am 10. 9. 1990 in Hirschluch zurück. Die  Tagung stand unter dem Thema »Glaube, Frömmigkeit und Spiritualität«.  126  Luther 62, S. 126 —140, ISSN 0340-6210  © Vandenhoeck & Ruprecht 1991Certe
credere OpOTITtEeTL, deo et1am placere, S1 rtratrem hilariore vultu alloquaris, blandiuscu-
lo I1Su INV1tarıs, NONNUNGUAIN et tacetulo aut dicterio delecteris«.

Dieser Beıtrag, den ich Ernst-Rüdiger K1e25s0wWZ 65 Geburtstag widme, geht
auf einen Vortrag bei der Luther-Akademie 990 1n Hirschluch zurück. DiIie
agung stand dem Thema »Glaube, Frömmigkeit und Spiritualität«.

1 Luther 62,; 126140 ISSN 0340-621I10
Vandenhoeck Ruprecht O1



Nnen manche Theologen die Ehe einse1lt1g dem Bereich des geschichtlich
Wandelbaren Z dafß s1e c5 für UNaNSCHNCSSCHI halten, überhaupt VOI)l christ-
licher Ehe reden. S1e halten C® für reformatorisch, den profanen Charak-
ter VO  a Ehe und Eheschließung betonen . Dann gehörte das Thema Ehe
nicht die Überschrift »Glaube, Frömmigkeit und Spiritualität«. Wer
ach alternativen Formen der Partnerschatt VO.  5 Mann un:! Frau sucht und
die Instıtution Ehe als inengun empfindet, INnag sich VO  dr der Rede, die Ehe
sSE1 eın weltliches Dıng, bestätigt tühlen Handelt sich bei der Ehe eine
theologisch wertneutrale Instıtution, dann annnal SallzZ pragmatisch mi1t
verschiedenen Formen der Partnerschatt experıimentieren. Fur die Mehrheit
der Christen kommt das nicht 1n rage, da Ja Katholiken und Orthodoxe die
Ehe als Sakrament verstehen. Wır Evangelischen aber sind VO  . der »babylo-
nischen Gefangenschaft der Kirche« efreit und damıt 1n der Lage, flexibler
auf die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse reagleren.

Diese Argumentatıon trifft aber 11UTI teilweise Richtig 1st, dafß die
evangelische Frömmigkeit wen1ger als die katholische durch dogmatische
und kirchenrechtlich bindende Vorgaben determiniert ist [)as Verständnis
der Ehe als Sakrament J1afßt bei wichtigen roblemen w1e dem der Schei-
dung wenı1ger Spielraum als die evangelische Sicht i dıie rage ach dem in
der Bibel au  n illen ottes kann aber für die Deutung und Praxıs
der Ehe evangelischer Christen nicht unwesentlich CI Ehe und Familie
sind gerade für die evangelische Frömmigkeit VO  H Sanz erheblıcher Bedeu-
(ung, weil diese Frömmigkeit sich 1 alltäglichen Leben bewähren hat

Luther meın also keineswegs, die Ehe sSe1 eiıne profane, VOoO Wort (G‚ottes
unabhängig interpretierende und praktizierende Lebenstorm. ıne
solche Vorstellung ieg den Reformatoren völlig fern, sS1e wird erst mı1ıt der
ärung möglich. Was Luther meınt, sagt R Anfang se1nes Irau-
büchleins 1529 )))S() manches Land, manche Sıtte, Ssagt das gemeıne
Sprichwort. Demnach, weil Hochzeit und estan: e1in weltlich Geschätft
ist, gebührt uns Geistlichen oder Kirchendienern nichts darin ordnen
oder regıeren, sondern lassen einer jeder tadt und jedem Land hierin ihren
Brauch und ihre Gewohnheit, w1e€e S1€e gehen Etliche tführen die Braut ZWEI1-
mal ZUT Kirchen, des Abends und des Muorgens, tliche 11UT einmal, etliche
verkündigen und bieten s1e auf der Kanzel Zzw eı oder drei ochen Z  J
olches es und dergleichen laß ich Herrn und Rat SCNaAaIiItien und machen,

Vgl Mantred osutt1s, [ Jer Traugottesdienst, in Wıntzer, Praktische Theolo-
g16e, Neukirchen-Vluyn 1982, 62 nenn Trillhaas’ ede VOIl eiıner »„»christli-
hen Ehe« »ganz unreformatorisch«. Auf Luthers Schrift «Von Ehesachen« beruft
sich ın dem die Stellungnahme der Familienrechtskommission der EKD 98 5}
gerichteten Aufsatz »ISt die Kirche mi1t der Ehe verheiratet? u DL 43, 19809,
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W1e s1e wollen, C geht mich nichts an.«* eltlıc. Geschäft« er also:
er Brauch und die Rechtstorm der Irauung sind nicht VO  3 der Kirche
bestimmen. S1e hat nicht überall klerikal hineinzureden. Wıe 1n selner
Zweireichelehre verfolgt Luther 1er das Anliegen, die kirchliche BevoTr-
mundung des öffentlichen und prıvaten Lebens bekämpten.

Ebenso me1ınt CS der Reformator, WE ß 3 1n der chrift » Von Fhesa-
chen« schreibt: »ESs annn Ja nıemand leugnen, dafß die Ehe eın außerlich
weltlich 1ng ist w1e eider und Spe1se, Haus und Hof, weltlicher Y1g-
eıt unterworten, w1e das beweisen viel kaiserliche Rechte arüber
auf)gestellt.«3 Luther wehrt sich 1er dagegen, immer wieder mıiıt
eherechtlichen Fragen belastet wird, die ih eigentlich nichts angehen. Er
wird adurch nicht 11UT persönlich überlastet, sondern türchtet auch, da{fß
die evangelische Kirche w1e die des Papstes auf dem Wege ber das erecht
1n Machtfragen verstrickt und damıit ihrem Auftrag untireu wird. » ]Ja sind
WIT denn hinunter das Rad und ersoffen 1 Wasser des weltlichen
Handels.«* Luther betont deshalb, da{f(ß seEINE folgenden Hınwelse nicht
einen rechtlichen Anspruch erheben, sondern die (Gew1ssen beraten
ll »Ich a11 die (‚ew1ssen berichten und rösten, viel ich kann.«>
Damıt ze1gt aber, da{fß die »FEhesachen« seelsorgerliche Bedeutung en
[)as „»außerlich weltlıc. Dıing« 1st relevant für die Frömmigkeit, für die
Praxıs des christlichen Lebens

Luther folgte zunächst der traditionellen Auffassung, da{fß die Überein-
unit 7zwischen den Partnern die Ehe konstituiert: Consensus tacit nuptlas
In se1iner seelsorgerlichen Praxıs wurde 61 immer wieder m1t den Folgen der
sogenannten heimlichen Verlöbnisse kontfrontiert. Verlie(ß ein Ehepartner
den anderen ach einem heimlichen Verlöbnis, Wal C655 für den verlasse-
1CIN Teil schwer, sSEeEINEM e kommen. Meiıst WarTl die Frau der
schwächere Teil S1e hatte oft keine Möglichkeit, ihr Recht gegenüber dem
verschwundenen Ehepartner, mı1t dem S1€e Hr den Konsens verbunden
WAal, einzuklagen Luther torderte eshalb mıt zunehmendem Nachdruck
den öffentlichen Eheschlufßß In »Von Ehesachen« tormuliert apidar
„Heimliche Verlöbnisse sollten schlecht(hin)| keine Ehe stiften Heimli-

BSLK 528, 529, |DITS Rechtschreibung habe ich hier un 1n den folgenden
/Zıtaten modernisiert.

30 205, wa
AaQ., 206, 4%
AaQ., 206, 31 Zu Luthers Eheseelsorge vgl die eıtrage VO:  - Albert eın und

VO  - M1r bei Helmar Junghans Hrsg.), Leben un! Werk artın Luthers VO:  - 1526 bis
1546, Berlin 1983, IA TOS 231—233
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che Verlöbnisse ollten dem öffentlichen weichen. Es 1st also nicht gleich-
gult1g, WI1e die Ehe geschlossen wIrd. [)as heimliche Verlöbnis, also die
nichtöffentliche Eheschließung, führte ach Luthers Erfahrungen 1ın recht-
1CHE, ökonomische und seelsorgerliche teDas weltliche eschait
erwles sich als ethisch und seelsorgerlich bedeutsam.

„Weltlich« heißt also: frei VO Machtanspruch der Kirche. Dogmatisch
spielte 1 Hintergrund ıne Rolle, da{iß Luther se1t 520 die Ehe nicht mehr
als Sakrament anerkannte. N I hatte (1 och 1mM »Sermon VO ehelichen
tand« die Ehe als Sakrament verstanden?. In »L Je captıvıtate Babylonica«
egte jedoch dar, da{ß e1in sakramentales Eheverständnis nicht aus der
Schrift begründet werden kann®8 Es ware indessen eın groteskes Mißver-
ständnis, die E  ung des sakramentalen Charakters deuten, als
habe die Ehe nichts mı1t dem geistlichen Leben der Christen, mi1t ihrem
Glauben und miı1ıt ihrer Heiligkeit, IU  S Wıe abwegig eın olcher Gedanke
1st, ze1gt Luthers Rede VO  e der Ehe als einem göttlichen Stand

IIe Fhe als göttlicher an

Im Traubuüchlein stellt Luther die Ehe als göttlichen an dem ungöttli-
chen Stand der önche un Nonnen gegenüber und begründet damıit eine
ANSCINCSSCILC Form der Irauung

»Weil aD} denn bisher mi1t den Mönchen und onnen trefflich grofßes
eprange getrieben hat 1n ihrem ınsegnen, doch ihr an! und Wesen
eın ungöttlich und lauter Menschengedicht 1st, das keinen rund 1ın der
Schrift hat; wieviel mehr sollen WIT diesen göttlichen tan:ı ehren und mi1t
viel herrlicher Weıise ‘J beten und zieren“‘ Denn ob’s ohl eın weltli
cher Stand 1st, hat Cr ennoch Gottes Wort für sich und 1st nicht VO  e

Menschen erdichtet. >
Rechtlich und soziologisch betrachtet, i1st die Ehe also eın weltlicher

anı aber diese Sichtweise genugt für Christen nicht In biblischer 3C
ist die Ehe e1in göttlicher anegeistliche Ordnung. DiIie Bedeutung der
Ehe und mıiıt ihr der Familie für die römmigkeit sieht Luther je] stärker,
als uns das möglich 1St, auf der für ihn unklen Folie des klösterlichen
Lebens Ehe und amıilie sind eın Teil des Kampfplatzes, auf dem die Aus-
einandersetzung 7zwischen (ZÖFF un!: dem Teutel stattfindet. Der Teutel hat

AaOQ., 207/,
Vgl. WA 2, 168, P
Vgl. WA 6, 5507653
BSLK 529, 24— 34
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viel die Ehe schreiben lassen, die Leute VO göttlichen en
abzuschrecken, sagt Luther iın der chrift » Vom ehelichen eben« 1' In
» Von den Werken« preist un Bezug auf das die Familie
als Bewährungstfeld des Gehorsams (:sottes ebot Der Dienst, den
Eltern ihren Kindern tun, i1st VOI (ZOtt geboten. »|J)avon der Teutel,
leisch un! Blut«, namlich 1ire ihren Widerstand, den sS1€e diesem schlich-
tcNn, oft schweren un:! doch verheißungsvollen [henst ENIZgESENSECIZEN. »Es
gleisset nıt, drum b gilt nıt.« 11 Ausgerechnet 1n dieser Schrift, die den
Vorrang des Glaubens VOI dem 1I1un hervorhebt, Yklart Luther, sSEe1 »Wahr,
W1e 11a Sagt, da{(ß die Eltern, ob s1€e nichts tun hätten, mogen S1e
ihren eigenen Kindern Seligkeit erlangen«12, S1e können aber auch sehr
leicht die Hölle verdienen, WE S1e die Aufgaben ihren Kindern versau-
1116  S Im alltäglichen Familienleben geschieht also Entscheidendes, denn 1ın
ihm folgt der ensch der göttlichen Berufung‘!?.

Der göttliche an! gründet 1ın dem Gebot, das 1n der Bibel klar gegeben
ist Luther erkennt die Möglichkeit d.  J da{fß Menschen ZUT Ehelosigkeit
beruten und befähigt Sind. ETr sieht darın jedoch die Ausnahmen. Die SO710-
logischen Faktoren, die damals vielen Menschen eine normale Ehe und
Familie verwehrten, hat ohl wen1g berücksichtigt. Es gab Ja zahlrei-
che Frauen und anner, die nicht aus religiösen, sondern 4dUus sozjalen
Gründen ehelos lieben. Der ONC. Luther urteilte etLtwAas kühn, WECNN A

Ende der chrift » Vom ehelichen eben« 1522 meınte, der Junge Mann
solle spatestens mıiıt 2 das Mädchen mıiıt oder LS Jahren heiraten und
dann (Giott SOTISCIL lassen, »WI1e S1e miıt ihren Kindern ernahrt werden«14
Andererseits dachte CT realistisch, WCI11) an VO ebot der vorehelichen
Enthaltsamkeit ausgeht. {[DIie schon 1n der Alten Kirche vertretene Auffas-
SUNg, dafß die Ehe E1n Heilmittel die sexuellen Begierden 1st, hat
Luther übernommen, aber s1e dominiert bei ihm nicht. Das Sexuelle ist für
iıh: eın notwendiges Übel, aber die Ehe i1st notwendig, damıit das XE
nıcht Z bel wIird. Übrigens boten die heimlichen Verlöbnisse oder
klandest_inen Ehen eiINe legitime Möglichkeit ZUT ehelichen Beziehung,

IO, 294, LOr
11 6, 254, I

6, 253, 331
Vgl Dietrich Rössler, Grundlagen und Aspekte des gegenwartıgen lutherischen

Eheverständnisses, 1n Ehe-Institution 1m Wandel, hrsg VO  3 Gaßmann, Hamburg
1979, BGr bes »IJIıie Ehe 1st eın Beruf« (Original ursiv) Zum historischen
Aspekt vgl 1mM selben Band Albrecht Hege, Die Entwicklung des lutherischen Ehever-
ständnisses,

6, 303, 1-—304,
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WCL11 C113 öffentlicher Eheschluß Adus soz1lalen CGründen nicht möglich W ar
DIie schon erwähnten damıit verbundenen Probleme haben Luther sehr
belastet, aber (1 konnte die ahinter stehenden gesellschaftlichen Faktoren
nicht verändern.

dieser Stelle sich, der »göttliche Stand« ı AA kontftliktrei
che Welt MmM1t al] ihren soz1lalen und persönlichen Spannungen hineingestif-
ter 1St Fur Luther gehörte das Leiden AAestan: hinzu Im Traubüchlein
begründet CE die Bıtte Gebet un: egen MM1Tt dem Wıssen welche
Gefahr sich die Nupturıenten begeben denn C findet sich täglich
Unglück der Teufel anrichtet dem estan: IN1t Ehebruch Untreue
Uneinigkeit und allerle1ı Jammer« *> Köstliches und Schweres liegen
Ehestand dicht beieinander Freuden und Leiden machen das
Wesen dieses Standes 4Uus Wır 1LLLUSSCH lernen » Sar C111 ede]l Dıng CS 1St
WCI dem tan:ı 1St den (2Ott eingeseLLZt hat und dem (‚ottes Wort und
Wohlgefallen 1St adurch alle erke, esen und Leiden olches tandes
heilig, göttlic. und köstlich werden« Luther davor da{ß WIT Gottes
Werk ach UuUNsScCICIN Getfühl beurteilen »und sehen nicht auf SC11NCIN iıllen
sondern auf Gesuch«17 Bemerkenswert 1St WIC Luther 1er das (e-
fühl und MI1tTt iıhm das subjektive 1ı1teriıum relativiert das Ehever-
standnis SEITt der Romantik gefährlicher Weılse eINSEC1LL1E bestimmt!8
Natürlich 1St damit nicht das Gefühl als C1iNn tragendes Element der eheli
chen 1eabgewertet sondern wird buchstäblich relativiert das heißt
Beziehung gesetzt und ‚WAar eziehung D: objektiven göttlichen abe

dem Stand der » anı iıhm selbst« (Ott »gefällt m1t em SC1NECIN Wesen,
Werken Leiden und Was drinnen ist«19 Wer 4180 die Ehe mi1t allem W as
dazu gehört auch mMi1t dem unvermeidlichen Leiden als abe Gottes und als

gute Ordnung ansieht der ann keine größere Freude haben IDIIS
eheliche Freude 1St (2Otf begründet S1C wird ertahren WEn Mannn und
Frau einander als Gottes abe und Aufgabe annehmen Dann werden auch
die Lasten erträglich die sich damit verbinden {DIie kluge Hure Vernuntft
rümpft die Nase WE S1C das eheliche Leben ansieht un: spricht »Ach
sollt ich das Kind WICSCHIL, die Windeln waschen Betten machen HRO
riechen die Nacht wachen Schreiens arTtIeH SCINCNHN Y1N! und Blat-

15 BSLK 350 23 7,6
WA 6 297/, 16 E
AaQ 295,
Die entscheidende Einsicht der lutherischen Eheethik lautet nach Rössler 4a0

55 „Eheliche Gemeinschatft 1St nicht allein die Bejahung Partners S1C 1sSt uch
die Bejahung Lebenstorm« (Original kursiv|

WA 6 294'/ 3
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fern heilen, arnach des eibes flegen, S1€e ernähren, arbeiten. 1eT SUOISCIL,
da SOISCIL, 1er Cun, da Cun, das leiden un:! dies Jeiden, und W as denn mehr
Unlust und ühe der FEhestand lernet.«20 In der Sicht des Glaubens aber
stellt sich diese unansehnliche Arbeit als Na dar, deren Gott u1ls WUTrF-
digt, und unls soll nichts verdrießen, WCI11L WIT daran denken, da{fß das es
(SOft wohlgefällt. (36tt und sSE1INE nge freuen sich, WEeNnNn e1iın Mensch solche
[ henste 1mM Glauben CUuL, da{fß ß damit CGiottes guten iıllen rfüllt

Fhe un Familienleben als Konkretion evangelischer römmigkeit
Der Begriff »Frömmigkeit« 1st 1m gegenwartıgen Sprachgebrauch mehr V OIl

Schleiermacher als VO  5 Luther her gefüllt. ans-Martın üller welst aber
darauf hin, da{ß Luthers Verständnis VO  5 »fromm« 1n selner Bibelüberset
ZUuNg für die »grundlegende sozialethische Neuorientierung des reformatori-
schen Christentums« autschlußreic ist21 »|JI1ie Tüchtigkeit 1mMm eruf, das
Ordentlıche 1I1un dessen, W as VOI die and kommt, 1st 1m Gegensatz
allem religiösem Sonderwer Gottesdienst, wahre Frömmigkeit.« Der
ückgri auf diese »ursprüngliche retormatorische Sicht VO  5 Frömmigkeit
könnte die Frömmigkeit wieder AUS der Gesetzlichkeit, 1n die sS1e versunken
ist, befreien und 1E 4US der bloßen Innerlichkeit herausholen«, meınt Mül
ler22 römmigkeit ist in Luthers Sınn ach üller »„die 1mM weltlichen Iun
sich manitestierende und das weltliche Iun VOTI Damoni1isierung schützende
Gottesbeziehung die sich ach der einen Seıite als Glaube ESUS
Christus, ach der anderen als Gottesdienst 1ın weltlich-vernünftigen /Zu-
sammenhängen beschreiben 1aßt«23 [ ieser ursprüngliche retormatorische
usamme:  ang VO  - CGottes- und Weltbeziehung und damit VO  5 persönli-
cher römmigkeit und soz1alem Handeln wurde 1m Luthertum nicht durch.
gehalten Der personale Faktor, der zweitellos für Luther wesentlich 1st, löst
sich ZWal nicht absolut, aber doch weitgehend VO  5 den institutionellen
Faktoren 1 menschlichen und auch speziell 1mM kirchlichen Leben { die
Institutionskritik, die den urretormatorischen Impulsen gehört, führte
schon bei den SsSoOgenannten Schwärmern der Retormationszeit und dann auf
verschiedene Weıise 1mMm Pıetismus, 1n der Aufklärung und iın der Romantik

Geringschätzung oder Fehleinschätzungen des Institutionellen. Spiriıtua-

AaQ., 295, 15-—22.
Z Volkskirche Kirche der Zukunft? VO'  - Lohff und Mohaupt, Ham-

burg 1977, 178
AaQ., 18
AaQ., 18  0O
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lität, geistliches en wurde oft als VOII Instıtutionen Freıies oder
Befreiendes verstanden. Dahinter stehen negatıve Erfahrungen miı1ıt Nstıitu-
tıonen, die dazu ne1gen, das historisch Gewordene testzuschreiben und

mnNeEUErUNgEN SOWI1Ee belebende Einflüsse abzuschirmen.
TecC. Peters hat 1n einem Autfsatz »|IIie Spiritualität der lutherischen

Reformation«?4 als unumkehrbare Grundstruktur lutherischer TOHMMHHIP-
eıt die grundlegende Gewißheit der Rechtfertigung un:! die hieraus C1-

wachsende eiligung unter dem iıchtma des Doppelgebotes der Liebe
herausgearbeitet. DIie eiligung, die ın der Liebe praktisch Z Wirkung
kommt, geschieht 1mM »schlichten Gehorsam 1n den Hre Giott selber geord-

Ständen und Berufen«2 Luther rückt »gerade den niedrigen 1enst ın
den weltlichen Ordnungen 1NSs Licht der Christuskonformität. .. EU-
therische Spiritualität leitet eshalb dazu dIl, den eıgenen Standort als
ottes ‚Platzanweisung: W Elert) anzunehmen «26 Beispielhaft geschieht
das 1n Ehe und Familie. Peters emerkt kritisch, da{f(ß dabei andere mögliche
»Platzanweisungen« W1e die des Himmelreiches willen bejahte und
gelebte Ehelosigkeit auflser Betracht leiben Luther hat diese Möglichkeit
nicht ausgeschlossen, S1Ce aber doch für seltene Ausnahmen gehalten und
el gewl. realistisch geurteilt?7. Kritisch konstatiert Peters auch, da{ß
Luthers Weg aus dem Kloster 1n die Welt nicht LLUT das Evangelium 1n die
Berute und HauserJ sondern auch die Christusnachfolge »1NS Bur-
gerliche transponlert« habe28 Der Vorwurf einNner bürgerlichen Horıiızontver-

annn heute denjenigen treiffen, der miıt Luther die Ehe als tan 1m
Sinne einer VO  5 (sott gewollten Instıtution esthalt Es alßt sich nicht
leugnen, da{ß WIT als Kirche und als Theologen In der etahr sind, bürgerlich
1m Sinne einer schichtenspezifischen Mentalıität denken und den
Menschen anderer Schichten den ZugangZEvangelium erschweren.
Ebenso esteht die Gefahr, da{fß WITr moralische Normen, die *
HEn gesellschaftlichen Voraussetzungen galten, als für alle Zeıten gültigen
Ausdruck des göttlichen Willens bewahren suchen??. I diese Gefahren
ernstzunehmen, dart andererseits nicht heißen, WIT hätten u1lls unkritisch

(Siehe 21] 31a8
AaQO., 135

27
AaQO., 136
Zum Problem des Zölibats vgl Ernst-Rüdiger K1esow, Zölibat und Pfarrerehe 1m

Zeichen der Kirchenzucht der der Seelsorge? Reformatorische Grundsätze un! heu:
tıge Diskussionen ehewillige Priıester und geschiedene Pfarrer, 1n Themen -
thers als Fragen der Kirche heute, hrsg. VO  - ogge un! Schille, Berlin 1982,
7T

Peters aaQ.,
Vgl Helmut Fritzsche, Freiheit und Verantwortung ın Liebe und Ehe, Berlin
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dem gesellschaftlichen Trend anzupasscCIl. Evangelische Frömmigkeit hat
sich 1mMm Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse und der moralischen
ormen immer LICUu 1n der Suche ach dem illen (sottes un:! 1n der
Heiligung, die 4AUS der Rechtfertigung erwächst, bewähren Es ist 1m
Sinne der Reformatoren, WE WIT €1 ach UOrientierung 1n der Bibel
suchen. Nser Vorverständnis der biblischen Botschaft ist VO  a der Tradition
beeinflulfst, 4US der WI1T kommen, und VO  e den gegenwartıgen Problemstel-
ungen Dadurch wird CS schwieri1g, dem Schriftprinzip eine praktische
Bedeutung für die konkreten Streitfragen abzugewinnen. Meınungsver-
schiedenheiten sind 4a1 3re die Berufung auf Bibelstellen und
och wenı1ger durch Lutherzitate überwindbar. Grundlegende Erkenntnisse
der Retormation und der HTC s1e gepragten Frömmigkeit können trotzdem
ZUI Bewältigung heutiger Probleme beitragen.

Die Bedeutung reformatorischer Frömmigkeit für heutige
Fhe un Familienseelsorge

L Grundsätzliches

Da{iß die Ehe eın „weltlich Dıing« ist, efreit die Ehepartner VO  5 übersteiger-
ten Ansprüchen und rwartungen. Eheleute und ihre Kinder penden sich
nicht durch ihr Zusammenleben das Heil, sondern S1e stitten oft Unheil und
machen sich gegense1lt1g das Leben schwer. S1e sind auf Vergebung angewl1e-
SCI1IC ünder, und das i1st keine dogmatische Phrase, sondern harte Realität.
Als Christen leben S1€e VO  a der Vergebung, sind »gerecht und Süunder
gleich«, und ihre Gemeinschaft basiert arauf, dafß S1Ce die VO  n GsOtt empfan-
SCILC Vergebung auch einander gewähren. Das ist leichter gesagt als
Luthers nüchternes Eheverständnis annn helten, die Ursachen für Ehekri
SCIL, die heute vielfältiger und komplizierter sind als 1n der Retormations-
zelt, ergründen. Ernst-Rüdiger ESOW macht in seinem Kapitel »Seelsor-

Ehe und Familie« 1mMm „Handbuch der Seelsorge« die reformatorischen
Grundanliegen und -einsichten für heutige Seelsorge ruchtbar ETr betont
die entscheidende Bedeutung der biblischen Sich: des Menschen als Sun-
der Eın idealistisches oder romantisches Bild VO liebevollen art-
NCr oder eine Überschätzung der eıgenen Chancen Z konfliktlosen Zzu

198 3, die reformatorische Auffassung VO  i Liebe und Ehe als »gelungene
Überwindung naturfeindlicher Tendenzen des ausgehenden Mittelalters« würdigt
und zugleich die Geschichtlichkeit dieser Auffassung betont, die ıne unkritische
Übertragung 1n 1NSCIC Sıtuation verbietet.
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sammenleben kommt für Christen 1m Grunde nicht In rage, weil s1e ihr
Versagen 1mM Iun des (suten als USaTrTuC. der un ertahren und die
heilenden Kräfte VOI aulsen, VO  a der Wirklichkeit Gottes, nicht Aus moralı-
schen Anstrengungen, erwarten«>9. Ihr Wiıssen, 4AUS der Vergebung eben,
»macht s1e fähigZVerzicht auf die Behauptung ehelicher Machtpositio-
HC oder narzißtischer Selbstliebe und aßt emotionale oder sonst1ıge Fru-
stratiıonen leichter ertragen«. Hıermıit wird nicht eine Ptflichtliehbe als Ideal
hingestellt, die oft neurotisierend wirkt K1esow deutet damit d} W as WIT
VO  w Luther hörten: Das ucC der Ehe 1st nicht ohne die Bereitschaft ZU
Leiden enund ewahren. Wer NUur sSe1IN Glück 1n der Ehe sucht, hat
schon die Weichen ZU Unglück gestellt.

Eheliches Glück ist W1e alles Wesentliche 1 Leben e1n Geschenk, das
WIT IL1UI dankbar empfangen können. 1eSses Glück 1st aber schnell verspielt,
WE WITr CS nicht zugleich als Aufgabe annehmen. Damıit gilt das Stuktur-
modell VO  3 Rechtfertigung und Heiligung, VO  5 Glauben und guten Werken
für die Ehe Das Gleiche alst sich 1n dem für Luther fundamentalen egen-
berun! Miteinander VO1 Gesetz un! Evangelium ausdrücken. Das Evange-
lium efreit ulls VOIN der narzißtischen Selbstbindung dazu, 1e anzuneh-
INneN und geben [)as (Giesetz ordert aber diese Liebe auch e1IN, c5 rüttelt
unls auf, WECN1N WIT sS1e schuldig bleiben, und c5 treibt unNns dazu d} immer NCeCUu

Vergebung empfangen und weiterzugeben.

Das Problem der Ehescheidung
Luther haßte Ehescheidungen sehr, da{ß GE 1m Philipps VO  m} Hessen
lieber ZUT Doppelehe als ZUT Scheidung riet$1. { die Scheidung WAaTl für ihn
wirklich 11UTI ultima ratlo. Er lehnte S1€e aber nicht absolut AB weil CT als
Seelsorger wußte, da{ß absolute Gesetze inhuman Sind. Im Fall des Ehe
bruchs und bei bösartigem Verlassen des Ehepartners l1elt die Scheidung
tür möglich, doch niemals ohne den Versuch, i1nen Anfang
chen. Auft die rage, ob sich eın Ehepartner jemand anders nehmen darf,
WECeNnNn die Krankheit des Partners den ehelichen Verkehr unmöglich macht,
antwortet Luther 522 »„Beileibe nicht, sondern diene Gott ın dem Kranken
und se1IN, enke, daß dir (Gott ihm hat Heiltum iın dein Haus
geschickt, damit du den Himmel sollst erwerben.e ( Zött werde dem UunNn-
den Partner helfen, dafßß T nicht mehr muß, als G7 kann

Handbuch der Seelsorge, Berlin 1990,
31 Vgl Stein bei Junghans siehe 5} EF ISI

1 {8) 291I, 2620
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e1m Problem der cheidung Ww1e bei dem der klandestinen Ehen 1st für
Luther der Gedanke den schwächeren Teil VO  . groiser Bedeutung. _Ja
mals CS neben den chronisch Kranken besonders die Frauen und
Kinder, und oft sind S1€e heute och die schwächeren Partner und damit die
Verlierer, Wenn Ehen und Familien zerbrechen. Als göttlicher tan 1st die
Ehe und mi1t ihr die Familie leichtfertiges Handeln auf Kosten der
chwächeren geschützt. Wer die Ehe als ottes abe und zugleich VGTI*

pflichtende Aufgabe ansieht und lebt, annn S1e nicht ohne wirklich WI1N-
gende TUnN:! aufgeben.

Wann liegen solche vor® Luther wehrte sich fast verzweitelt dagegen, 1n
dieser rage entscheiden. 1ne kleinliche oder Starre Kasuistik alst sich
mıt evangelischem (Gelst nicht vereinbaren. Andererseits mu{ die Seelsorge
bemüht se1N, das G:Uuft der Ehe generell und 1 Einzelfall unterstutzen
[ IIie Hemmschwelle Scheidung iegt 1n ULNlSCICI Gesellschaft 1ed-
MNg amı 1st nichts ber den Einzelfall ausgesagt. CT gehen den Scheidun
SCIl lange Leidenszeiten VOIAUS, und die Tragödien lassen sich 1L1UI Üre
eıne Scheidung eenden {[die stark gestiegene Scheidungshäufigkeit auch
bei Pfarrern und anderen kirchlichen Mitarbeitern alst die rage autkom
CNM, ob die Rede VO  m der Ehe als göttlichem Stand nicht doch überholt 1st,
WE dieser tan sich selbst 1n der Kirche als instabil erweıst Ist dann
nicht richtiger, die Ehe als „weltlic Dıing« verstehen, das 111a beliebig
veraändern oder auch abschatten kann?

Abgesehen davon, e1in pragmatisches Denken theologisc. anız
echten ware, dürfte auch praktisch aum hilfreich eın rnst-Rüdiger
K1esSsOw sagt 1 Blick auf scheiternde Ehen »In der kirchlichen erkündi-
SUNg und Seelsorge dart die Überzeugung VO  5 der Unauflöslichkeit der Ehe
nicht abgeschwächt werden, und WAarTr der Menschen und ihres Glücks
willen, nicht des YMNZ1IDS willen Weil Gehorsam das göttliche
Gebot en hilft, bejahen WITr die Einehe als unverbrüchlich.«33 K1ıesow
ordert keineswegs die Aufrechterhaltung der Ehe jeden TE1S Er olgt
aber einem theologischen Grundsatz, der nicht 11UT reformatorisch, sondern
genere. christlich 1st und se1ne Wurzeln schon 1 ten lTestament hat
(Giottes ebot en: die Ehe auf CGiottes eIu. betonte
Luther immer wieder.

|)Damıiıt ist nicht die rage entschieden, ob die Praxıs der Eheschliefßung,
w1e S1€e bei unls üblich 1St, theologisch verbindlich Se1N anı oder sich mi1t
dem Wandel der gesellschaftlichen Bedingungen verändern mMu Ist die mıiıt
einer rechtskräftigen Eheschliefßsung beginnende Ehe die einz1ge
theologisch legitime Form des Zusammenlebens VO  5 Frau und Mann? DIe-

Kıesow siehe 30)] 352; vgl Fritzsche, Ga 267270
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SCT rage möchte ich Z Schlufß och nachgeben, ohne das Problem der
Polygamie diskutieren, die 1 Christentum keine ernsthafte Alternative
ZEinehe 1st Schwieriger 1st die Frage ach den Rechtstormen der Partner-
schaft

Die inoffizielle Ehe

Wıe schon erwähnt, kämpfte Luther aufgrund vieler negatıver Erfahrungen
als Seelsorger heftig die „heimlichen Verlöbnisse«, die als legitime
Ehen anerkannt dieser Anerkennung unterscheiden sS1e sich VO  a
der heutigen „FEhe ohne Trauschein«. Luther empfand die öffentliche, recht-
ich eindeutige Form der Eheschließung als einen Schutz für Ehe und Famı-
lie4

Angesichts der hohen Scheidungshäufigkeit ın uUuNsecICIMM Land AaA 11n

fragen, ob die Ehe diese Schutztunktion och eisten VCIMAS. Da die
Frauen; insgesamt gesehen, viel unabhängiger VO  - den annern sind als ın
der Reformationszeit, fühlen nicht wenıge sich außerhalb einer ottiziellen
Ehe sicherer. 1 Jas Risiko des Scheiterns wird als weniıger gravierend empfun-
den, W: sich nicht mi1t den Belastungen einer juristischen Scheidung
verbindet. Di1e Enttäuschung geht aber ohl 1n den elısten Fäallen nicht
wen1ı1ger tief, und die seelische Verletzung ist bei einer rennung ach
jahrelanger Partnerschait; 7zume1lst vermutlich, ebenso schmerzhaft w1e bei
einer offiziellen Scheidung. DıIie Kinder leiden 1n beiden Fäallen 1n gleichem
Ma{fße Es dürfte also eine Ilusion se1IN, der Geftahr des Scheiterns und seinen
Folgen durch den Verzicht auf eine ottizielle Eheschließung entgehen
wollen. uch die „Ehe ohne Trauschein« 1st eben ıne Ehe

{ dıie Eheberaterin Frauke Krukenberg schrieh 19/3 »Ich habe den E1n
druck, da{f Junge Paare, die ohne Trauschein mehrere e
leben, iın besonderer Weıise gefährdet sind. [)as relativ erınge Ma{iß
sozialer Sicherheit macht die Diskrepanz zwischen Wünschen und TEH
lung och schwerer erträglich als 1ın standesamtlich geschlossenen Ehen
Gegenwärtig leiden trauscheinlosen Ehen die Frauen ohl stärker, WeCeNnNn

Vgl K1eSOW, HP (Berlin 1L, 223  \ »DIie rechtliche geschützte Einehe garantiert
ehesten das Wohl der Familie. IIDen Aspekt der Rechtssicherheit 1n der gesetzlich

geschlossenen Ehe betont Kıesow uch 1ın seinem Autsatz über „Nicht-eheliche
Lebensgemeinschaft als pastoralethisches Problem«, Fa 43, 1989, 3E a Y1t7z-
sche aa0: 106 VOT einer »Tendenz UT totalen außeren Ungesichertheit der
Bindungen«, die viele übertordern und 1n ıne Verflachung der Beziehungen umschla-
SCH könnte.
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die Zukunft offengehalten wird.c »|Jer Entscheidungsdruck, w1e 119  w mıt
der jeweiligen Realıität umgehen wWill«, i1st ach enberg ıIn eheähn!lıi-
chen Beziehungen größer als 1ın der Ehe, weil die Entlastung durch Oormen

und ihrer L1UT beiderseitig ANSCHOININCIL wird, falls
Probleme auftreten«. Das Urteil der modernen Eheberaterin kommt den
Er  rungen des Seelsorgers Luther mi1t den klandestinen Ehen ahe

DiIie Berliner astorın elga Frisch trıtt 1n ihrem Buch »»Wilde Ehe:« mıiıt
kirchlichem Segen? arr e1IN, Segensgottesdienste für nichteheliche AF
anzubieten. S1ie schildert die Geschichte der Ehe als »e1ine Chronik der
Mifßstände« I hese nicht 4UsSs den Quellen erarbeitete Chronik ist tenden-
Z10S, der Abschnitt ber Luther ist als Impuls für eine ernsthafte Diskussion
unbrauchbar Gewichtiger sind die die Instıtution Ehe und tür alterna-
tıve Partnerschaft vorgebrachten soziologischen Befunde. hre sachliche
Auswertung wird allerdings rc. die Tendenz belastet, die negatıven Er-
fahrungen mi1t der Ehe und die posıtıven Seiten der nichtehelichen Partner-
schaften hervorzuheben. Stellt 111a dieses unsachliche Vertahren einmal
zurück, annn aln e1inNne erstaunliche Feststellung machen: |DITS ach-
drücklich dem kirchlichen egen anempfohlenen angeblic. nichtehelichen
Partnerschaften sind durchweg ın Wirklichkeit Ehen »Wilde Ehen«
Helga Frisch S1e 1n ihrem Buchtitel, also doch FEhen! Verzichtet an auf das
polemische Attribut ))Wild « handelt sich nıcht standesamtlich
geschlossene Ehen Frau Frisch schildert eindrücklich Beispiele afür, w1e
die Partner der »Wwilden Ehen« DA USATUC. brachten, dafß s1e für immer
zusammengehören und das VOT Gott bekennen und VON ihm sich für ihren
gemeiınsamen Weg stärken lassen wollen » E1N öffentliches Bekenntnis
eıner ernsthaften eziehung erschien ihnen 1n dieser S1ituation wichtig«,
heißt CS bei einem Beispiel, und das Schlußgebet der Segenshandlung
„drückte die Yalit für e1ın dauerhatftes Zusammenhalten ın der
Zukunft qus «90 Was i1st das anderes als eine christliche Ehe un: eine
kirchliche Irauung!

Es fallt MI1r schwer verstehen, Menschen, die ihre Ehe VOTI CJOtt
eingehen wollen und das auch öffentlich bekennen, nichtZ Standesamt

gehen bereit Ssind. elga Frisch berichtet VO  5 Partnern, denen das Ver-

35 Arndt Heıraten der nicht? GCütersloh 1978, Qnf Vgl Friedrich
ınter, Eheähnliche Formen des Zusammenlebens 1n Gesellschaft un Kirche, Chl
377 1984, 334—342

»„Wilde Ehe« mıiıt kirchlichem Segen?, Cütersloh 1990, 7E { dıe Junge Tau
me1ıinte: »Ich möchte uch 1n Zukunft noch ich selbst bleiben, und das könnte ich
wohl als Ehefrau 11UT schwer« Inwietern der Verzicht auf das Standesamt hilft,
die Identität wahren, bleibt O:  en, 1st uch nicht begründbar.
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sprechen VOI Gott »das und eigentliche Versprechen« ist>7 Ich alte
das für richtig |DITS geistliche Dimension 1st wichtiger als die rechtliche
Gerade WE die Gewissensbindung gegenüber CGiott gewichtiger 1st als der
juristische Akt auf dem Standesamt, i1st die S  ung dieses Aktes schwer
einzusehen. Rational plausibel ist diese Ablehnung NUTL, WECNNn die standes-
amtliche Eheschliefßsung ökonomische Nachteile bewirkt, etwa den Verlust
einer Rente

In eiıner praktisch bedeutsamen Hinsicht ist Helga Frisch ZUuUzust1m -
1116  S ES i1st theologisch nicht begründen, da{fß die kirchliche TIrauung die
standesamtliche voraussetzt>®. Dıie Kirche sollte nicht daran interessiert
se1n, Bismarcks Zivilgesetzgebung für alle Zeıiten tortzuschreiben. Wenn
Christen ihr geme1insames Leben (x‚ottes egen und Verheißung stel-
len wollen, WCI11I) S1e eiıne dauerhatte Verbindung beabsichtigen, dannen
S1€e nichts anderes als e1ine Ehe 1m SInn, und die standesamtliche Irauung i1st
theologisch geurteilt datür keine Bedingung Da{fß der Staat diese Bedingung
ordert W as übrigens ın der ehemaligen DDR nicht mehr galt 1St eiıne
zwischen Staat und Kirche diskutierende rage Luthers amp: die
heimlichen Ehen trifft eine öffentlich in der Kirche eingesegnete Ehe nicht.

Voraussetzung für eiıine kirchliche Irauung 1st also theologisch nicht die
standesamtliche Eheschliefßung, sondern der VOITI (sott und der Gemeinde
bezeugte Konsens der Partner, als Frau und Mann auf Dauer Freude und Leid
teilen wollen, »bhis der Tod sS1€e scheidet«. Damıt treten Frau und Mann 1n
den »göttlichen tand« der Ehe e1n, und dafür brauchen sS1e die Hiılte der
Gemeinde. elche rechtlichen Konsequenzerl daraus tolgen, ist e »welt-
ıch D]_ng«, das dem Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse unterliegt.
Theologisch nicht vertretbar ware die insegnung einer Partnerschaft, die

AaOQ., 78 Hıer handelt sich eın Paar, das nach einem Jahr standesamtlich
heiraten will »Aber eın Standesbeamter soll nichts mMiı1t der Begründung unserer Ehe

tun aben, das können WIT uns 11LUI gegenselt1g VOI ott versprechen.« SOI
thisch M1r die Bevorzugung des geistlichen Aspektes ist, schwer kann ich die
Abneigung gegenüber dem Standesbeamten verstehen, der Ja gal nıcht beansprucht,
die Ehe begründen, sondern s1e 11UT juristisch vollzieht.

38 E.- K1ıesow halt 1n 70A7 43 (1 989]), daran fest, da{ß die kirchliche TIrauung die
standesamtliche Vvoraussetzt, weil einer verantwortlichen Seelsorge die rechtli-
che Bedeutung geht, die einer 1L1UTI kirchlichen Trauung tehlt Ich möchte fragen, ob
nıiıcht doch ıne geistliche Handlung innvoll 1st, WC) die Nupturıenten VOT ott
und den Menschen ihren Willen dauerhafttem gemeinsamem Leben bekunden.
Dann schließen S1e 1m theologischen S1inn ıne Ehe, und 1st nicht die Aufgabe
der Kirche, die rechtliche Orm un! die Rechtsfolgen bestimmen. Das meıinte Ja
Luther mit dem „weltlichen Dıing«
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bewußt Vorbehalt eingegangen wird??. Wer (iottes Segen wünscht,
findet dazu viele Gelegenheiten, aber eiıne »Probeehe« ist nicht der Anlafi
einNner Segenshandlung. Jede Ehe ist e1in Risiko, das nicht durch CiIHNE TODEe-
zeıt ausgeschlossen werden annn LJDer fließende Übergang VO Ledigen-
SE estan:! i1st aber für die elısten Menschen 1ne Tatsache. Gerade
angesichts dieser Tatsache ollten Christen kklar erkennen lassen, W anllıl S1e
1n ottes aTen ihre Ehe beginnen, die als weltliıc. Dıing« geregelt und als
»göttlicher and« esegnet i1st

Protessor IIr ernarXı Winkler, Dorftfstraße 6, 0-4 Gutenberg

LUTHERS SCHULE

Geschichte und Tradition

Von Friedrich Henning
Mıiıtte Oktober vorıgen Jahres wurde ber ein1ıge thüringische Zeıtungen,
insbesondere ber die evangelische Wochenzeitung »CGllaube und e1imat«,
die Nachricht verbreitet, dafß Oktober 1990 1ın Eisenach e1in » Verein
der reunde VO  a Luthers Schule ‚ehemaliges humanistisches Gymnasium)«
gegründe worden sSe1 Viele Leser dieser Nachricht außerhalb Thüringens
haben das mıt Erstaunen aufgenommen und die rage gestellt, welche
Bewandtnis CS ohl mı1ıt dieser Schule Luthers 1n Eisenach und ihrer TAadı-
t1on bis heute hat

Daiß der Retormator Martın Luther als 18jähriger VO  a seinNnen Eltern 1
fternen Mansteld ach EisenachZBesuch der dortigen Lateinschule St

39 Auf die Bedeutung der Vorbehaltlosigkeit gerade für die Intimıtat der Ehe welst
oachim Wiebering hin »Zur theologischen Begründung der Ehe als Institution 1m
Wandel«, Zd7Z 4.3, 1989, VE vgl 726 Bedeutet »nNicht-ehelich«, da{fß das
gemeinsame Leben dem Vorbehalt jederzeitigen Widerruts begonnen wird,
ist dafür ıne Segenshandlung nıcht vertretbar.
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